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RS OGH 1996/11/26 10ObS2317/96t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1996

Norm

ASVG §145 Abs1

ASVG §145 Abs2

Rechtssatz

Der Kostenverp3ichtungsschein ist vor der Inanspruchnahme der Anstaltsp3ege durch den Versicherten vom

Versicherungsträger anzufordern und der Krankenanstalt vorzulegen. Diese Vorlagep3icht entfällt, wenn mit der

Aufnahme in die Anstaltspflege ohne Gefahr für den Erkrankten nicht zugewartet werden kann.
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10 ObS 2317/96t
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